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Thesen

1. ESUG 2.0 und vorinsolvenzliche Sanierung:
 •  Abstandsgebot: Erforderlich ist die Präzisie-

rung der ESUG-Eigenverwaltung. ESUG-Eigen-
verwaltungsverfahren sollen sich auf Unter-
nehmen be schränken, die fortgeführt oder 
übertragen werden können.

2. Die Einbindung und Aufgaben der Gerichte:
 •  Die Zuständigkeit soll bei zentralisierten und 

professionellen „Sanierungsgerichten“ liegen.
 •  Eine frühzeitige informative Einbindung der 

Gerichte soll möglich sein.

3. Die Rechtsstellung der Unternehmensleiter 
und Anteilseigner:  

 •  Es sollen allgemeine Pfl ichten für Unterneh-
mensleiter zur Krisenfrüherkennung und 
Sa nie rung gegenüber dem Unternehmen fest-
ge setzt werden.

 •  Die Corporate Governance soll im Falle der „wahr -
schein li chen Insolvenz“ sowie für die Ein lei tung 
und Durchführung des präventiven Re struk tu-
rie rungsrahmens nicht geändert werden.

4. Das Moratorium:
 •  Anordnung eines Moratoriums soll nicht erfol-

gen, wenn bereits Zahlungsunfähigkeit einge-
treten ist.

 •  Die Zahlungsunfähigkeit muss die Insolvenz-
antragspfl icht auslösen.

 •  Ein Moratorium mit einer Dauer von zwölf 
Monaten ist zu lang.

 •  Das Moratorium markiert die Stichtagsgrenze: 
Es werden nur solche Leistungsstörungs-
rechte suspendiert, die sich auf die Zeit vor 
Anordnung des Moratoriums beziehen

5. Der Restrukturierungsplan: 
 •  Für die Annahme des Restrukturierungsplans 

ist eine Summenmehrheit von 75 % erforder-
lich, sodass eine breite Mehrheit den Plan 
unterstützt.

 •  Die Bewertung im Restrukturierungsplan hat 
auf going-concern Basis zu erfolgen. 

6. „Fresh Money“: 
 •  Der Gesetzgeber soll sicherstellen, dass Zwi-

schenfi nanzierungen rechtssicher gewährt 
werden können und damit den möglichen 
Gestaltungsspielraum im Sinne einer wettbe-
werbsorientierten rescue culture ausnutzen. 

7. Der Restrukturierungsbeauftragte:
 •  Der Restrukturierungsbeauftragte ist als „Re -

struk tu rie rungs-Manager“ zu verstehen, der – 
wenn notwendig – nicht zu spät ein gebun den 
werden sollte.

 •  Seine Einsetzung sollte klar geregelt werden.

8. Die Rechtsstellung von Arbeitnehmern im 
Verfahren:

 •  Die Arbeitnehmer sollen über ihre gesetzli chen 
Informations- und Mitbestimmungsrech te 
früh zeitig eingebunden werden. 

 •  Arbeitnehmer-Forderungen sollen weder in 
das Moratorium noch in den Restrukturie-
rungsplan mit einbezogen werden.
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Wann braucht 
die Bank ein 
 Sanierungs konzept?
von Julian Opp und Maximilian Pape

I
st die Einholung von Sanierungskonzepten in 
Sanierungssituationen heutzutage State of the 
Art, gibt es doch eine Reihe ungeklärter Fragen, 
die die Sanierungspraxis beschäftigen. Die erste 
Frage ist, wann eigentlich eine „Sanierungsfi nan-

zierung“ und wann ein blo-
ßes haftungsunschädliches 
„Stillhalten“ vorliegt? Einige 
Oberlandesgerichte und 
Teile der Literatur gehen 
davon aus, dass ein Sanie-
rungskredit nur bei der ech-
ten Gewährung neuer Kre-
dite (fresh money) vorliegt. 
Andere Stimmen vertre-
ten dagegen die Auff assung, 
dass eine „Gläubigergefähr-
dung“ auch durch andere 
Maßnahmen der Bank ver-
ursacht werden kann, 
durch die der „wirtschaftli-
che Todeskampf“ des Un ter -
nehmens verlängert wird, 
etwa eine Prolongation 
oder der Verzicht auf Kündigungsrechte (Waiver), 
mithin jede Maßnahme, durch die dem Kreditneh-
mer durch eine aktive, über die bloße Vertragserfül-
lung hinaus gehende Entscheidung der Bank ein neues 
Kapital nutzungsrecht eingeräumt wird.

Die zweite Frage ist die nach dem haftungsrelevan-
ten Zeitraum, oder anders gewendet, nach dem Kri-
senstadium des Kreditnehmers, das ein Sanierungs-

konzept erforderlich macht. Hat der BGH in älteren 
Entscheidungen stets von einem „Stadium der Insol-
venzreife“ gesprochen, hat das Gericht in einem Urteil 
vom 12.04.2016 (XI ZR 305/14) ausdrücklich off en 
gelassen, ob damit das Vorliegen eines Insolvenzer-

öff nungsgrundes gemeint 
ist. Die besseren Argu-
mente – ein Sanierungskon-
zept ist etwa realistischer-
weise nicht innerhalb der 
3-Wochen-Frist zu erstellen 
– sprechen dafür, die Pfl icht 
zur Sanierungsprüfung an 
ein früheres Krisenstadium 
anzuknüpfen. Die bankauf-
sichtsrechtlichen Leitfäden 
(MaRisk, Interpretationsleit-
faden zur MaRisk des Spar-
kassen und Giroverbandes, 
etc.) lassen den Instituten 
weitgehenden Ermessens-
spielraum für die Defi nition 
eines „Sanierungsfalls“; ge-
nannt werden etwa Krite-

rien wie das Fehlen aktueller und aussagekräftiger 
Informationen nach § 18 KWG, Sanierungsverhand-
lungen mit anderen Gläubigern oder das Vorliegen 
(mehrerer) Anzeichen, die auf eine Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse hindeuten. Die Pra-
xis muss also einzelfallbezogen entscheiden, wann 
eine Sanierungsbedürftigkeit im Rechtssinne anzu-
nehmen ist.

www.manager-anwaelte.de

RESTRUKTURIERUNG

Maximilian Pape, Rechtsanwalt, Achsnick 

Pape Opp Rechtsanwalts gesellschaft mbH

Julian Opp, Rechtsanwalt, Achsnick Pape 

Opp Rechtsanwalts gesellschaft mbH

„ Die Praxis muss also 

einzelfallbezogen 

 entscheiden, wann 

eine Sanierungs-

bedürftigkeit 

im Rechtssinne 

 anzunehmen ist.“


